
  

 

Aus der Ratssitzung 
Der Einwohnergemeinderat hat sich an der Sitzung vom 3. Dezember 2014 unter 
anderem mit folgenden Themen befasst: 
 
– Im Bereich Bauwesen  wurden drei Voranfragen beantwortet. 
– Die Beiträge für die Musikschule rückwirkend per 1. August 2014 wurden festge-

legt. Dabei wurde entschieden, die Musikschultarife unverändert bestehen zu 
lassen. Allerdings werden neu Abonnements für Erwachsene angeboten.  

– Ebenso wurde die Rechnung der Musikschule  für das Schuljahr 2013/2014 
genehmigt und der Jahresbericht zur Kenntnis genommen.  

– Feuerwehrkommandant Walter Matter hat auf den 31. Dezember 2014 seinen 
Rücktritt eingereicht. Aufgrund dieser Tatsache kommt es im Kommando der 
Feuerwehr  zu Änderungen. Als neuen Feuerwehrkommandanten konnte der Ein-
wohnergemeinderat den bisherigen Vizekommandanten Kilian Röthlin wählen. Ki-
lian Röthlin, welcher neu den Dienstgrad als Hauptmann hat, stellte sich in den 
vergangenen Jahren mit sehr viel Motivation, Engagement und Fachwissen in den 
Dienst der Feuerwehr Engelberg und ist daher geeignet, das neue Amt auszu-
üben. Dem scheidenden Feuerwehrkommandanten, Walter Matter, spricht der 
Einwohnergemeinderat für seine Leistungen in den vergangenen Jahren den bes-
ten Dank aus. Von seinem grossen Engagement und seinem Fachwissen konnte 
die Feuerwehr Engelberg stark profitieren. Weiter wurden per 1. Januar 2015 Da-
niel Mathis zum Oberleutnant und Vizekommandanten und Stefan Christen zum 
Fourier befördert. 

– Fehlalarme bedeuten für die Feuerwehr stets einen grossen Aufwand. Damit die-
ser Aufwand gedeckt ist, wurde der Gebührentarif der Feuerwehr  angepasst. 
Neu werden bei einem Fehlalarm CHF 450.00 verrechnet. Diese Änderung tritt in 
Kraft, sobald der neue Gebührentarif vom Regierungsrat genehmigt wurde. 

 
Beschlüsse, welche schutzwürdige Interessen beinhalten oder ihrer Natur nach ver-
traulich zu behandeln sind, werden an dieser Stelle nicht veröffentlicht. 
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Baugesuche und Sonderbewilligungen 
Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli 
1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg 
öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-
zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-
ligung sind bis 5. Januar 2015  schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwoh-
nergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverord-
nung Art. 31, 36 und 37). 
 

Gesuchsteller 
Bauvorhaben 
 
Ort 
Zonen 
Schutzgebiete 

Paul Mathis-Schuler, Rütimatt 2, 6390 Engelberg 
Sanierung und Erweiterung Mehrfamilienhaus, Anbau Hei-
zung  
Parzelle Nr. 2351, Rütimatt 2, GB Engelberg 
W2B 
Gewässerschutzbereich Au 

 
 

 



 

 

Verhaltensregeln Skibus 
Auch in der kommenden Wintersaison können die Schulkinder wieder von der Benüt-
zung der Gratisskibusse Gebrauch machen. Wie im letzten Winter werden Schülerlot-
sen beim Fussgängerstreifen des Pfistermattenparkplatzes dafür sorgen, dass alle 
sicher die Fahrbahn überqueren können. Damit es zu keinem Unfall kommt, gilt es ein 
paar wichtige Regeln einzuhalten. Die Kantonspolizei Obwalden, die Engelberger-
Autobetriebe AG und die Schulleitung weisen auf folgende Punkte hin: 
 
– Alle Kinder, die mit dem Skibus fahren, müssen die Fahrbahn beim überwachten 

Fussgängerstreifen Pfistermatte benützen. 
– Die Handzeichen der Schülerlotsen sind zwingend zu beachten. Unbelehrbare 

müssen mit Konsequenzen rechnen. 
– Bei der Einfahrt der Busse ist Abstand zu halten (Sturzgefahr bei Trottoirkante, 

vereiste Wartestellen, Gefahr von hinten gestossen werden, etc.) Das Trottoir ist 
grundsätzlich für Passanten freizuhalten. 

– Die Kinder müssen warten, bis der Bus ganz angehalten hat. Drängeln ist gefähr-
lich! 

– Wenn immer möglich, sind die vorhandenen Sitzplätze zu benützen. Falls keine 
Sitzplätze mehr vorhanden sind, werden die Stehplätze im hinteren Busbereich 
empfohlen. Die Kinder sollen sich immer gut festhalten. Von einem Aufenthalt 
ganz vorne beim Buschauffeur wird abgeraten. Es besteht das Risiko, bei einem 
Unfallereignis in die Frontscheibe geschleudert zu werden oder von den hinteren 
Fahrgästen verletzt zu werden. 

– Unnötige Fahrten mit den Skibussen sind zu unterlassen, da es zu Platzmangel 
führen kann. 

– Nach dem Aussteigen ist darauf zu achten, dass die Kinder erst die Fahrbahn 
überqueren, nachdem der Skibus weggefahren ist. 

 
 

Öffnungszeiten Weihnachten/Neujahr  

Gemeindekanzlei, Bauamt und Finanzverwaltung 
22. bis 23. Dezember 2014 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr 
24. bis 26. Dezember 2014 Geschlossen 
29. bis 30. Dezember 2014 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr 
31. Dezember 2014 08.30 bis 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen 
1. bis 2. Januar 2015 Geschlossen 

 



 

 

Sozialdienst 
22. bis 23. Dezember 2014 08.30 bis 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen 
24. Dezember bis 2. Januar 2015 Geschlossen 
 
Öffentliche Abfallsammelstelle Werkhof Wyden  
Mittwoch, 24. Dezember 2014 08.00 bis 11.45 Uhr, Nachmittag geschlossen  
Donnerstag, 25. Dezember 2014 Geschlossen 
Freitag, 26. Dezember 2014 Geschlossen 
Samstag, 27. Dezember 2014 08.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Sonntag, 28. Dezember 2014 Geschlossen 
Montag, 29. Dezember 2014 08.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Dienstag, 30. Dezember 2014 08.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Mittwoch, 31. Dezember 2014 08.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Donnerstag, 1. Januar 2015 Geschlossen 
Freitag, 2. Januar 2015 Geschlossen 
Samstag, 3. Januar 2015 08.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Sonntag, 4. Januar 2015 Geschlossen 
Ab Montag, 5. Januar 2015  Normalbetrieb 
 
Ausserhalb dieser Öffnungszeiten können wie bisher Kehricht via Presscontainer, 
Grüngut und Weihnachtsbäume via Grüngutplatz entsorgt werden. 
 
Kehrichtabfuhr über die Festtage 
Montag, 22. Dezember 2014 
Montag, 29. Dezember 2014 
Mittwoch, 31. Dezember 2014 
 
Am Freitag, 26. Dezember 2014 und am Freitag, 2. Januar 2015 entfällt die Kehricht-
abfuhr. 
 
 

GA-Tageskarten der SBB 
Mit der "Tageskarte Gemeinde" der SBB kann während einem ganzen Tag für 40 
Franken die Schweiz bereist werden. Die Tageskarte gilt in der 2. Klasse für das ge-
samte Streckennetz der SBB, der Zentralbahn sowie für die meisten Schifffahrtslinien 
und Nahverkehrsmittel (Bus/Tram). 
 
Reservationen und weitere Informationen finden Sie unter: www.gde-engelberg.ch 



 

 

Unentgeltliche Rechtsberatung im Jahr 2015 
Durch das Angebot der unentgeltlichen Rechtsberatung erhalten Rechtssuchende 
eine kostenlose Orientierungshilfe. In kurzen, persönlichen Gesprächen geben Ihnen 
ortsansässige Anwältinnen und Anwälte erste Auskünfte zu Ihren Rechtsfragen und 
zeigen Ihnen Wege für das weitere Vorgehen auf. Gegen Voranmeldung können 
Beratungen bis zu einer halben Stunde in Anspruch genommen werden. Der Einwoh-
nergemeinderat Engelberg dankt den beteiligten Rechtsanwältinnen und -anwälten 
herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu Gunsten der Einwohnerschaft. 
 
 
Termine Unentgeltliche Rechtsberatung durch 

Donnerstag,  5. Februar 2015 lic. iur. Cornelia Kaufmann-Hurschler 

Donnerstag,  5. März 2015 lic. iur. Christophe Allemann 

Donnerstag, 21. Mai 2015 Dr. iur. Ewald Meier 

Donnerstag, 18. Juni 2015 lic. iur. Sibylle Würsch-Müller 

Donnerstag, 20. August 2015 lic. iur. Christophe Allemann 

Donnerstag, 17. September 2015 lic. iur. Cornelia Kaufmann-Hurschler 

Donnerstag,  8. Oktober 2015 Dr. iur. Ewald Meier 

Donnerstag, 12. November 2015 lic. iur. Christophe Allemann 

Donnerstag, 10. Dezember 2015 lic. iur. Sibylle Würsch-Müller 
 
 
lic. iur. Cornelia Kaufmann-Hurschler 
Furrer Durrer Britschgi 
Dorfplatz 6, 6370 Stans 
Telefon 041 619 80 60 | Fax 041 619 80 69 
E-Mail cornelia.kaufmann@fdb-anwaelte.ch 

lic. iur. Christophe Allemann 
Rechtsanwalt und Notar 
Dorfstrasse 17, 6390 Engelberg 
Telefon und Fax 041 637 07 27 
E-Mail christophe.allemann@gmx.ch 

  
Dr. iur. Ewald Meier 
Bahnhofstrasse 6, 6390 Engelberg 
Telefon 041 637 01 69 
E-Mail ewald.meier@vtxmail.ch 

lic. iur. Sibylle Würsch-Müller 
Advokaturbüro Trudy Abächerli 
Dorfstrasse 43, 6390 Engelberg 
Telefon 041 637 09 35 
E-Mail info@ra-abaecherli.ch 

 


